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§ 2 Bgld. EG
 Bgld. EG - Burgenländisches Ehrungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.11.2024

Aus den im § 1 genannten Anlässen dürfen nur Personen geehrt werden, die nicht wegen einer vorsätzlichen, mit mehr

als einjährigen Freiheitsstrafe bedrohten Handlung von einem Gericht verurteilt worden sind, wenn die Verurteilung

noch nicht getilgt ist.
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